
Herr Bartha, lässt sich eindeutig zwi-
schen der Kundenberatung in einem
Dentallabor und einer zahnmedizini-
schen Beratung unterscheiden?
Die Frage ist, ob das, was die Zahnärztin 
in dem Labor in Lübeck macht, Zahn-
heilkunde ist. Zahnheilkunde ist tat-
sächlich im Zahnheilkundegesetz defi-
niert. Dort wird in Paragraf 1 festgelegt:

„Die Ausübung der Zahnheilkunde ist
die berufsmäßige, auf zahnärztlich 
wissenschaftliche Erkenntnis gegrün-
dete Feststellung und Behandlung von
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten.
Als Krankheit ist jede von der Norm ab-
weichende Erscheinung im Bereich der
Zähne, des Mundes und der Kiefer an-
zusehen, einschließlich der Anomalien
der Zahnstellung und des Fehlens von
Zähnen.“ Wenn eine Zahnärztin es hin-
bekommt, eine Zahnersatzberatung zu
machen, ohne auf die spezifischen Ge-
gebenheiten eines bestimmten Patien-
ten einzugehen oder zu behandeln,
dann könnte man das sicher trennen. 

Was würde das für die Beratung be-
deuten?
Man führt ein Gespräch mit einem Pa-
tienten, bleibt dabei aber völlig ab-
strakt. Sobald der Bezug zu einem kon-
kreten Fall hergestellt wird, ist eine sol-
che Beratung ganz nah an der Zahn-
heilkunde dran. Wenn man jetzt davon
ausgeht, dass jemand eine Zahnärztin
für genau diesen Zweck einstellt, weil
diese besonders gut auf den speziellen
Fall eingehen kann, dann ist das heikel. 

Darf ein Dentallabor Patienten beraten,
wenn vorher noch keine Diagnose von
einem Zahnarzt erfolgt ist?
Die Antwort ist im Grunde die gleiche

wie eben. Es ginge in Ordnung, wenn 
jemand in einem Labor nach Beratung
fragt, weil er weiß, dass er sich in Kürze
drei Kronen verpassen lassen muss und
sich über die Preise und technischen
Möglichkeiten informieren möchte. So-
bald es um die Frage geht: Was machen
wir denn in Ihrem Fall, wie ist der Be-
fund? – ist man meiner Meinung nach 
in der Zahnheilkunde.

Damit arbeitet ein Zahnarzt, der haupt-
beruflich in einem Dentallabor eine
zahntechnische Beratung gibt, die fall -
unspezifisch bleibt, nicht als Zahnarzt,
oder?
Wenn er das geschickt so hinbekommt, 
ja. Ich denke, das muss auch der Ansatz
sein, das so nach außen hin darzustel-
len.

Darf ein Zahnmediziner generell keine
Tätigkeit in einem gewerblichen Unter-
nehmen führen?
Als Zahnarzt darf er angestellt tatsäch-
lich nur bei anderen Zahnärzten oder
Ärzten arbeiten. Das sagt das Heilbe-
rufe- und Kammergesetz und die Be-
rufsordnung. Sie und ich dürfen keinen
Zahnarzt anstellen, der Zahnheilkunde
macht. Ein Zahnarzt kann natürlich als
Kassierer oder Autoverkäufer arbeiten.
Es stellt sich dabei nur eine wichtige
Frage: Darf der Zahnarzt bei dieser Tä-
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Rechtlich bedenkliche 
Beratung
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Im Rechtsstreit zwischen der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein und Heino Merten, Chef des
Zahnzentrums Lübeck, geht es um die Beratertätigkeit einer Zahnärztin in einem Zahntechnik -
labor. Nach Auffassung der Kammer darf die Zahnärztin keine zahnheilkundliche Beratung in
dem Labor leisten, weil sie damit gegen das Heilberufekammergesetz verstoße. Merten hin gegen
sähe sich bei einem Verbot in seiner unternehmerischen Freiheit eingeschränkt. Wir befragten
zur allgemeinen Rechtslage RA Wolf Constantin Bartha, Fachanwalt für Medizinrecht.
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tigkeit als Zahnarzt erkennbar sein. Laut
Berufsordnung ist es dem Zahnarzt aber
untersagt, seine zahnärztliche Berufs-
bezeichnung für werbliche Zwecke zu
verwenden oder ihre Verwendung für
gewerbliche Zwecke zu gestatten. Ein
Dentallabor ist unstrittig gewerblich.
Ist ein Zahnarzt dort angestellt, ist er
unstrittig dort gewerblich tätig. Wird 
er dort als Zahnarzt benannt, hat er ein
Problem. 

Wie kann ein Labor, das einen Zahnarzt
für eine Beratung einstellen möchte,
zusätzliche Rechtssicherheit erlangen?
Ich halte die Idee nicht nur für ge-
schickt, sondern auch für interessen -
gerecht. Auch im Sinne der Patienten.
Wenn das mehr in eine Hand geriete,
würde das der Beratung sicher guttun.
Nach geltendem Recht bleibt das aber
problematisch. Wenn man es so ausge-
staltet, dass es rechtlich unbedenklich

ist, wird es für das Labor aus meiner
Sicht uninteressant. Man könnte einen
Zahnarzt einstellen, müsste aber gegen-
über dem Patienten sicher verschwei-
gen, dass es sich bei dieser Person um 
einen Zahnarzt handelt. Damit ist aus
meiner Sicht aber die Luft aus diesem
Thema raus. Wenn sie also den anony-
men Zahnarzt hinsetzen, der mit ange-
zogener Handbremse berät, ist die Idee
wieder ziemlich wertlos.

Demnach wird es weiterhin zwei ge-
trennte Beratungen geben müssen?
Das würde der aktuellen Gesetzeslage
entsprechen. 

Aber muss das so bleiben? 
Wir haben es hier offensichtlich mit ei-
nem Zahntechnikermeister zu tun, dem
das nicht egal ist und der sagt: Darum
streite ich mich auch gern. So etwas
macht das Leben interessant. Schaut
man sich an, wie Veränderungen zu-
stande gekommen sind, die den Bereich
Zahnarzt und Werbung betreffen, dann
hat es immer Leute gegeben, die beste-
hende Regeln nicht akzeptiert haben.
Gerichte waren in der Vergangenheit
den Gesetzestexten oder Verordnungs-
texten immer einen Schritt voraus. 
Irgendwann wurden dann entspre-
chende Regelungen aktualisiert. Das ist
aber meist eine Entwicklung über ein
paar Jahre. Es gab dann einfach Ent-
scheidungen, die gesagt haben, dieses
oder jenes steht zwar in der Berufsord-

nung, ist inzwischen aber nicht mehr
haltbar. Der Zahnarzt als auch der
Zahntechniker haben das Grundrecht
der Berufsfreiheit auf ihrer Seite. Im
Grunde darf jeder tun und lassen, was 
er will. Wenn nicht gewichtige Gründe
dagegensprechen. 

Wie sähen solche Gründe aus?
Gewichtige Gründe sind im Zusammen-
hang mit Heilberufen die Gesundheit
der Allgemeinheit. Wird also durch die
Verbote jemand gesundheitlich ge-
schützt oder nicht? In dem Fall des La-
bors wahrscheinlich nicht. Da würde 
die Qualität der Beartung sicher eher
gewinnen. Allerdings sind solche Ver-
bote allgemein zu formulieren. Und da
braucht man sich nur einmal vorstellen,
ein Süßwarenhersteller würde eine at-
traktive Zahnärztin einstellen, die sich
vor die Kamera stellt und sagt, dass die
Bonbons richtig super schmecken und
den Zähnen überhaupt nicht schaden.
Das könnte dann sehr wohl als ge-
sundheitsgefährdend ausgelegt wer-
den. Allgemein gestaltet sich der Fall
also schwierig. Theoretisch wäre viel-
leicht eine Ausnahmeregelung für
Dentallabore denkbar. Ob das berufs-
politisch zwischen Zahnärzten und
Zahntechnikern vorstellbar ist, be-
zweifle ich eher.

Herr Bartha, vielen Dank für das Ge-
spräch. 
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